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Zuwendungen zur Beschaffung von Gebrauchtfahrzeugen für die Feuerwehr 
 
 
 
In der Vergangenheit wurden aus Landesmitteln nur Neubeschaffungen und der Kauf von 
Vorführfahrzeugen gefördert. 
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Bei einer Reihe von Fahrzeugtypen für die Feuerwehren kann es jedoch durchaus sinnvoll 
und wirtschaftlich sein, Gebrauchtfahrzeuge zu beschaffen und als Einsatzfahrzeuge für 
die Feuerwehr umzurüsten (blaue Kennleuchten, Sondersignal, usw.). 
 
Deshalb kann im Vorgriff auf eine Änderung der VwV-Z-Feu die Beschaffung von nachfol-
gend genannten Gebrauchtfahrzeugen für die Feuerwehren ab dem 1. Januar 2007 im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel mit folgenden Festbeträgen geför-
dert werden: 
 
Festbeträge zur Förderung der Beschaffung von Gebrauchtfahrzeugen 
 
Typ Alter des Gebrauchtfahrzeugs

18 Monate bis 5 Jahre 
Alter des Gebrauchtfahrzeugs 
5 Jahre bis 10 Jahre 

KdoW (DIN 14 507-5)    3.500 €    --- 
MTW (Erlass IM vom 
           22.02.2006) 

   4.400 €    --- 

WLF (DIN 14 505)  20.000 €  12.000 € 
GW-T < 7,5 t 
(Erlass IM v. 09.02.2006) 

   4.700 €    --- 

GW-T > 7,5 t 
(Erlass IM v. 09.02.2006) 

 17.000 €  10.000 € 

 
Für das Zuwendungsverfahren im Übrigen gilt die VwV-Z-Feu vom 22.01.2004.  
 
Ferner ist der Zuwendungsbescheid auf Seite 4 hinsichtlich der Anforderung und Auszah-
lung der Zuwendung wie folgt zu fassen: 
 
Anforderung und Auszahlung 
 
Für die Anforderung und Auszahlung der Zuwendung gelten die Nummern 1.4 - 1.6 AN-
Best-K. 
 
Bei Gebrauchtfahrzeugen erfolgt eine Auszahlung der Zuwendung erst nach Beseitigung 
der bei der Schlussabnahme durch den TÜV festgestellten Mängel. Dem Auszahlungsan-
trag ist die entsprechende Bescheinigung des TÜV anzuschließen. 
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Mit dieser Lösung soll den Gemeinden ermöglicht werden, bei tatsächlichem Bedarf auch 
kostengünstige Gebrauchtfahrzeuge mit Landesförderung beschaffen zu können. 
 
gez. Hermann Schröder 
 
 
 


